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Satzung 

 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein trägt den Namen „Direktorinnen- und Direktorenvereinigung 
Schleswig-Holstein e. V.“, kurz DVSH. Er hat seinen Sitz in Kiel und ist dort in 
das Vereinsregister eingetragen. (Die Postadresse ist die Schuladresse der 
oder des ersten Vorsitzenden). 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

Die Direktorinnen- und Direktorenvereinigung behandelt Anliegen, die das 
Schulleitungshandeln an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Ober-
stufe in Schleswig-Holstein betreffen. Sie vertritt die beruflichen Interessen 
ihrer Mitglieder, einschließlich der Rahmen- und Arbeitsbedingungen des 
Schulleitungshandelns. Der Verein ist von Gewerkschaften, Lehrkräftever-
bänden und Parteien unabhängig. 

Der Verein will sich aller Fragen und Themen annehmen, die der Förderung 
der zum Abitur führenden allgemeinbildenden Schulen und ihres besonde-
ren Auftrags im Rahmen des gesamten Bildungswesens in Schleswig-Hol-
stein dienen und an dessen Gestaltung mitarbeiten. Der Verein sieht seine 
Aufgabe darin, den Informations- und Meinungsaustausch seiner Mitglieder 
untereinander zu fördern. Er versteht sich als Gesprächspartner aller an der 
Bildungspolitik, der Bildungsverwaltung und darüber hinaus am Bildungsge-
schehen befassten Institutionen, Behörden, Parteien, Gewerkschaften und 
Interessenvertretungen. Er sucht und initiiert den Dialog mit den genannten 
Institutionen. 

Der Verein ist Mitglied der Bundesvereinigung der Oberstudiendirektoren, 
deren ausführendes Organ die Bundesdirektorenkonferenz (BDK) ist. In der 
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BDK erfolgen der Meinungsaustausch sowie die Vernetzung der Direktorin-
nen- und Direktorenvereinigungen der einzelnen Bundesländer.  

Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann werden, wer in Schleswig-Holstein 

a. ein öffentliches oder ein staatlich anerkanntes privates Gymnasium 
oder eine staatliche oder öffentlich anerkannte private Gemein-
schaftsschule mit Oberstufe leitet, 

b. eine der oben genannten Tätigkeiten in Vertretung oder kommissa-
risch wahrnimmt, kann während der Zeit der Wahrnehmung der Aufga-
ben Mitglied sein. 

Die Mitgliedschaft wird gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand 
schriftlich erklärt.  

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austrittserklärung, Tod oder Ausschluss 
oder wenn keine der oben genannten Bedingungen mehr erfüllt ist. Der Aus-
tritt ist zum Ende eines Schulhalbjahres möglich und muss mindestens ei-
nen Monat vorher schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand 
erklärt werden. 

 

§4 Beiträge 

Zur Abwicklung der Geschäfte und für die Durchführung von Veranstaltun-
gen wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt wird. Er wird halbjährlich, jeweils zu Beginn eines 
Schulhalbjahres fällig. 

 

§ 5 Organe 

Die Organe der DVSH sind die Mitgliederversammlung und der geschäftsfüh-
rende Vorstand. 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan. Sie ent-
scheidet über die Richtlinien der Arbeit, über vorliegende Anträge, die 
Höhe des Mitgliedsbeitrags, Satzungsänderungen und die Entlastung 
des Vorstandes. Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder 
an. Sie wählt aus ihrer Mitte den geschäftsführenden Vorstand.  

Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Schulhalbjahr 
zusammen. Eine Versammlung in hybrider Form oder rein virtuell ist 
möglich. Ein Anspruch auf eine digitale Teilnahme besteht nicht. Die 
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Mitgliederversammlung ist von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzen-
den mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung per E-Mail einzuberufen. In dieser Form einberufene Mitglieder-
versammlungen sind stets beschlussfähig. Der Vorstand kann eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie ist außerdem 
einzuberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder dies verlangt. Entschei-
dungen der Mitglieder können in eilbedürftigen Angelegenheiten auch 
auf schriftlichem Wege per E-Mail herbeigeführt werden. 

Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder gefasst. Änderungen der Satzung bedürfen der Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung sind für den geschäftsführenden Vorstand bindend. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Die Pro-
tokolle der Mitgliederversammlungen sind von der Protokollantin / dem 
Protokollanten sowie einem vertretungsberechtigten Vorstandsmit-
glied zu unterzeichnen. Die Anwesenheitsliste ist dem Protokoll beizu-
fügen. 

 
2. Die Direktorinnen- und Direktorenvereinigung Schleswig-Holstein wird 

vom geschäftsführenden Vorstand geleitet. Er führt die laufenden Ge-
schäfte nach den Beschlüssen und Richtlinien der Mitgliederversamm-
lung. Er führt regelmäßig Gespräche mit für Bildung Verantwortlichen 
aus Politik und Verwaltung. Der geschäftsführende Vorstand bereitet 
die Mitgliederversammlungen inhaltlich vor und lädt ggf. Referentinnen 
oder Referenten ein. 

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus einer bzw. einem 1. Vor-
sitzenden, einer bzw. einem 2. Vorsitzenden, einer Schatzmeisterin 
bzw. einem Schatzmeister sowie bis zu zwei weiteren Mitgliedern. Der 
geschäftsführende Vorstand entscheidet über die Geschäftsverteilung 
intern. 

Der oder die 1. Vorsitzende, der oder die 2. Vorsitzende sowie die 
Schatzmeisterin oder der Schatzmeister bilden den Vorstand im Sinne 
von §26 BGB. Jede bzw. jeder von ihnen kann die Vereinigung allein ver-
treten. Sie sind in ihren Entscheidungen an die Beschlüsse des ge-
schäftsführenden Vorstandes gebunden. 

Der geschäftsführende Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wahlvorschläge für die Vor-
standsmitglieder kann jedes auf der Mitgliederversammlung anwe-
sende Mitglied machen. Gewählt ist die Person, die jeweils die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stich-
wahl. Die Wahl findet geheim statt, wenn mindestens eines der anwe-
senden Mitglieder auf der Mitgliederversammlung dies wünscht. 

Der geschäftsführende Vorstand tagt bei Bedarf und wird von der 1. 
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Vorsitzenden / dem 1. Vorsitzenden einberufen.  

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die Vorstandsmitglieder bekom-
men ihre Auslagen sowie verhältnismäßige Reisekosten der für die Aus-
übung der Tätigkeit notwendigen Fahrten vom Verein erstattet. 

 

 
§ 6 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung der Vereinigung kann nur durch eine 2/3-Mehrheit der Mitglie-
der beschlossen werden. Das Vermögen fällt dann an das Land Schleswig-
Holstein. 
 

§ 7 Gültigkeit 

Die Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung am 07.02.2025 in 
Kraft. 

 

 


